
Prüfungsordnung für den 
Bachelor-Online-Fernstudiengang Wirtschaftsrecht 

der Hochschule Wismar 
University of Applied Sciences: Technology, Business and Design1 

 
Vom 19. Juni 2009 

 
zuletzt geändert durch die Satzung zur Änderung der Prüfungsordnungen und Prüfungs- und 
Studienordnungen der Fern- und Onlinestudiengänge der Hochschule Wismar, University of Applied 
Sciences: Technology, Business and Design vom 21. April 2017 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
I. Allgemeines 
§ 1 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang 
§ 2 Prüfungsaufbau 
§ 3 Bestehen oder Nichtbestehen 
§ 4 Bildung der Modulnoten 
§ 5 Bewertung der Prüfungsleistungen 
§ 6 Vergabe von Credits 
§ 7 Prüfungstermine 
§ 8 Meldefristen und Fristüberschreitung 
§ 9 Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen und der Bachelor-Thesis 
§ 10 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 11 Arten der Prüfungsleistungen 
§ 12 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten 
§ 13 Referate 
§ 14 Projektarbeiten 
§ 15 Mündliche Prüfungen 
§ 16 Alternative Prüfungsleistungen 
§ 17 Bachelor-Thesis und Kolloquium 
§ 18 Prüfungsausschuss 
§ 19 Zentrales Prüfungsamt 
§ 20 Prüfer und Beisitzer 
§ 21 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
§ 22 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 
 
II. Bachelor-Prüfung 
§ 23 Zweck und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 24 Art, Umfang und Gegenstand der Bachelor-Prüfung 
§ 25 Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und Zeugnisergänzung 
§ 26 Hochschulgrad und Bachelorurkunde 
 
III. Schlussbestimmungen 
§ 27 Ungültigkeit der Bachelor-Prüfung 
§ 28 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 29 Inkrafttreten 
 
Anlagen 
Anlage I  Prüfungsplan 
Anlage II Diploma Supplement 
 
 

  

                                                 
1 Die Prüfungsordnung dient der Anwendung der Gesetze und der Gestaltung des Studiums auch im Hinblick 
auf die Gleichstellung von Frau und Mann. Soweit die folgenden Vorschriften geschlechtsspezifische 
Wortformen verwenden, gelten diese gleichermaßen für beide Geschlechter. Es handelt sich um einen 
Studienangebot im Sinne von § 9 Abs. 2 LHG M-V. 



I. Allgemeines 
 

§ 1 
Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang 

 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt acht Semester. Sie umfasst die theoretischen 
Studiensemester, die Praktikumszeit und die Prüfungen einschließlich der zur Anfertigung 
der Bachelor-Thesis benötigten Zeit. 
 
(2) Alle Lehrveranstaltungen sind zu Modulen zusammengefasst. Module bezeichnen 
einen Verbund von sinnvoll aufeinander bezogenen bzw. aufeinander aufbauenden 
Lehrveranstaltungen, die sich einem bestimmten thematischen oder inhaltlichen 
Schwerpunkt widmen. Die Module können in Ausnahmefällen blockweise angeboten 
werden. In jedem Modul ist entweder eine studienbegleitende Modulprüfung abzulegen 
oder gem. § 40 LHG die erfolgreiche Teilnahme an der Fernstudieneinheit nachzuweisen. 
Entsprechend dem ECTS richtet sich die Zahl der Credits, die für ein Modul oder die 
Bachelor-Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium vergeben wird, nach der jeweils für 
einen durchschnittlich begabten Kandidaten regelmäßig zugrunde zu legenden 
Arbeitsbelastung. Die gesamte Arbeitsbelastung des Kandidaten beträgt 
• im ersten und zweiten Semester jeweils 600 Stunden, 
• im dritten bis sechsten Semester jeweils 750 Stunden, 
• im siebenten Semester 560 Stunden in der Praktikantentätigkeit und 40 Stunden für 

den Praktikumsbericht, 
• im achten Semester 240 Stunden für das Thesis-Seminar und für die Bachelor-Thesis 

360 Stunden. 
 
Dieser Zeitaufwand entspricht im ersten und zweiten Semester jeweils 20 Credits, im 
dritten bis sechsten Semester jeweils 25 Credits und im siebenten und achten Semester 
jeweils 20 Credits, insgesamt 180 Credits. Credits werden in ganzen Zahlen vergeben. 
 
(3) Der Studieninhalt wird durch die Anlage I und Anlage II der Studienordnung festgelegt. 
 
(4) Zur Ergänzung der Ausbildung und Erhöhung des Anwendungsbezuges ist ein 
Praktikum in einem Unternehmen/Behörde in das Studium eingeordnet. Das Praktikum 
erfordert eine 14-wöchige praktische Tätigkeit und findet in der Regel im 7. Fachsemester 
statt. 
 
(5) Während des Studiums können Studien- und Prüfungsleistungen an ausländischen 
Hochschulen absolviert werden. Die Anrechnung der im Ausland erbrachten Studien- und 
Prüfungsleistungen richtet sich nach dem European Credit Transfer System (ECTS). Über 
Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss für Fernstudiengänge (im Folgenden: 
Prüfungsausschuss). 
 
 

§ 2 
Prüfungsaufbau 

 
(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus Modulprüfungen, dem Praktikum und der Bachelor-
Thesis mit Kolloquium. 
 
(2) Modulprüfungen können jeweils aus einer oder mehreren Prüfungsleistungen (§§ 11 
ff.) bestehen. In einer Modulprüfung sollen in der Regel nicht mehr als drei 
Prüfungsleistungen erbracht werden; sie kann auch aus nur einer Prüfungsleistung 
bestehen. Die Anzahl der Prüfungen wird in der Anlage I geregelt. 
 
(3) Eine Modulprüfung umfasst das Prüfungsfach oder das fächerübergreifende 
Prüfungsgebiet, dessen Durchdringung oder hinreichende Beherrschung vom Kandidaten 
verlangt werden muss, um das Studium mit Erfolg fortsetzen oder abschließen zu können. 
 



(4) Modulprüfungen werden grundsätzlich studienbegleitend abgenommen, wenn die 
Lehrinhalte des Prüfungsfaches in dem für das Studium vorgesehenen vollen Umfang 
vermittelt worden sind. Prüfungen, die ein Modul abschließen, sind bis zum Ende des 
Semesters anzubieten. 
 
 

§ 3 
Bestehen oder Nichtbestehen 

 
(1) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn das Praktikum, die erforderlichen 
Modulprüfungen entsprechend dem Prüfungsplan (Anlage I) bestanden und die Bachelor-
Thesis einschließlich des Kolloquiums mindestens mit „ausreichend" (4,0) bewertet 
wurden. 
 
(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn jede ihrer Prüfungsleistungen mindestens mit 
der Note „ausreichend" (4,0) bewertet wurde. Dies gilt auch für die Bachelor-Thesis und 
das Kolloquium. 
 
(3) Hat der Kandidat eine Modulprüfung nicht bestanden oder wurde die Bachelor-Thesis 
schlechter als „ausreichend" (4,0) bewertet, so erhält der Kandidat hierüber vom 
Prüfungsausschuss einen schriftlichen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung. 
Dieser Bescheid gibt auch darüber Auskunft, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang 
und in welcher Frist die Modulprüfung oder die Bachelor-Thesis wiederholt werden 
können. Es ist insbesondere auf die Folgen des § 17 Abs. 6 Nr. 4 des 
Landeshochschulgesetzes hinzuweisen. 
 
(4) Hat der Kandidat die Bachelor-Prüfung nicht bestanden, und will er das Studium nicht, 
nicht sofort oder nicht an der Hochschule Wismar fortsetzen, so wird ihm auf Antrag und 
gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung 
eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten 
sowie die noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die 
Bachelor-Prüfung nicht bestanden ist. 
 
 

§ 4 
Bildung der Modulnoten 

 
(1) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die 
Modulnote aus dem Durchschnitt der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen unter 
Berücksichtigung ihrer Gewichtung gemäß der Credits in der Anlage I: 
 
    Summe (Prüfungsleistungen * CR) 
Modulnote = ------------------------------------------------- 
      (Summe der CR) 
 
Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Modulnote lautet: 
 
bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5   = sehr gut 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend 
bei einem Durchschnitt ab 4,1      = nicht ausreichend 
 
(2) Besteht eine Modulprüfung nur aus einer Prüfungsleistung, so ist deren Note 
gleichzeitig die erzielte Note des Moduls. 
 
 

  



§ 5 
Bewertung der Prüfungsleistungen 

 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern 
festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 
1,0; 1,3  = sehr gut    = eine hervorragende Leistung; 
1,7; 2,0; 2,3 = gut     = eine Leistung, die erheblich über den 
          durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend  = eine Leistung, die durchschnittlichen 
          Anforderungen entspricht; 
3,7; 4,0  = ausreichend   = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
          noch den Anforderungen genügt; 
5,0   = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 
          den Anforderungen nicht mehr genügt. 
 
(2) Die Umrechnungstabelle für ECTS-Noten lautet wie folgt: 
 
Rechnerischer Wert Note ECTS-Grade ECTS-Definition 
 
1,0 bis 1,5 A excellent 
1,6 bis 2,0 B very good 
2,1 bis 3,0 C good 
3,1 bis 3,5 D satisfactory 
3,6 bis 4,0 E sufficient 
4,1 bis 5,0 F/FX failed 
 
 

§ 6 
Vergabe von Credits 

 
(1) Die Vergabe von Credits richtet sich nach dem European Credit Transfer System 
(ECTS). Das ECTS dient der quantitativen Anrechnung der sich aus dieser Prüfungsordnung 
für den Kandidaten ergebenden Gesamtbelastung. 
 
(2) Credits werden für die in der Anlage I vorgesehenen Module, das Praktikum und die 
Bachelor-Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium vergeben. 
 
(3) Die Vergabe von Credits setzt das Bestehen der jeweiligen Modulprüfung, die 
erfolgreiche Durchführung des Praktikums bzw. das Bestehen der Bachelor-Thesis mit 
dem dazugehörigen Kolloquium voraus. 
 
 

§ 7 
Prüfungstermine 

 
(1) Die Bachelor-Prüfung soll spätestens bis zum Ende der Regelstudienzeit 
abgeschlossen sein. Sie kann vor diesem Zeitpunkt abgelegt werden, sofern die für die 
Zulassung erforderlichen Prüfungsvorleistungen erbracht worden sind. 
 
(2) Die Modulprüfungen werden in der Regel studienbegleitend abgelegt. Der 
Prüfungsausschuss bestimmt die Prüfungstermine. Sie werden 6 Wochen vorher 
bekanntgegeben. Die Prüfung muss bis zum Ende des Folgesemesters erbracht sein, in 
dem das Fachmodul vollständig gehört wurde. 
 
(3) Der Kandidat ist rechtzeitig über Art und Zahl der zu absolvierenden Modulprüfungen 
mit den ihnen zugeordneten Prüfungsleistungen, über die Termine, zu denen sie zu 
erbringen sind, sowie über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Bachelor-Thesis zu 



informieren. Ihm sind ebenso für jede Modulprüfung die jeweiligen Wiederholungstermine 
bekannt zu geben. 
 
(4) Dem Kandidaten ist bekannt zu geben, wann unter Berücksichtigung aller 
Fristüberschreitungs- und Wiederholungsmöglichkeiten in der Bachelor-Prüfung die 
Rechtsfolge des § 17 Abs. 6 Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes einsetzt. 
 
 

§ 8 
Meldefristen und Fristüberschreitung 

 
(1) Der Kandidat hat sich zu einer Modulprüfung gemäß § 22 Abs. 3 zu melden. Für die 
Meldung zur Prüfung wird jeweils eine Frist gesetzt, die sich nach dem jeweiligen 
Prüfungstermin richtet. Zwischen dem Ende der Meldefrist und dem Beginn der Prüfung 
müssen mindestens vier Wochen liegen. 
 
(2) Überschreitet der Kandidat aus von ihm zu vertretenden Gründen die vom 
Prüfungsausschuss gemäß § 22 Abs. 3 festgelegten Fristen zur Meldung für die letzte 
Modulprüfung um mehr als zwei Semester oder legt er die Prüfung, zu der er sich gemeldet 
hat, aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht ab, so gilt diese Modulprüfung als 
abgelegt und nicht bestanden. Für die einzelnen Modulprüfungen gelten die Meldetermine 
der Bachelor-Prüfung als spätester Termin im Sinne von Satz 1. Satz 1 gilt entsprechend 
für eine nicht zum vorgesehenen Termin begonnene Bachelor-Thesis. Versäumnisgründe, 
die der Studierende nicht zu vertreten hat, sind dem Prüfungsausschuss unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die 
Gründe an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Studierenden 
schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Versäumnisgründen im Sinne von Satz 3 sind die 
gesetzlichen Mutterschutzfristen und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen. 
 
(3) Auf Antrag des Kandidaten können Auslands- und Sprachstudienaufenthalte und 
Zeiten der aktiven Mitarbeit in Hochschulgremien nicht auf die Regelstudienzeit 
angerechnet werden. Unberücksichtigt bleibt ein Auslandsstudium bis zu 2 Semestern, 
ein Sprachsemester bis zu einem Semester, wenn der Kandidat nachweislich an einer 
ausländischen Hochschule für einen Studiengang, in dem er diese Regelung in Anspruch 
nehmen möchte, eingeschrieben war und darin Lehrveranstaltungen in angemessenen 
Umfang besucht und je Semester mindestens 10 Credits erworben hat. Ferner können 
Fachsemester, höchstens jedoch bis zu zwei Semestern, nicht auf die Regelstudienzeit 
angerechnet werden, wenn der Kandidat während dieser Zeit als gewähltes Mitglied in 
gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzungsmäßigen Organen der Hochschule tätig 
und nachweislich am ordnungsgemäßen Studium in erheblichem Maße gehindert war. 
Über den Antrag des Kandidaten entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(4) Unabhängig von Absatz 2 Satz 3 kann der zuständige Prüfungsausschuss unter 
Würdigung der Ursachen für die Verzögerung des Studiums Ausnahmen von Absatz 2 Satz 
2 zulassen, wenn der Kandidat nach Inanspruchnahme der Studienberatung eine vom 
Prüfungsausschuss befürwortete Konzeption für die Beendigung des Studiums innerhalb 
von zwei Semestern vorlegt. 
 
 

§ 9 
Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen und der Bachelor-Thesis 

 
(1) Erstmals nicht bestandene Modulprüfungen gelten als dann nicht unternommen, 
wenn sie zu den in der Anlage I vorgesehenen Regelprüfungsterminen abgelegt werden 
(Freiversuch). Satz 1 gilt nicht, wenn die Prüfung aufgrund eines ordnungswidrigen 
Verhaltens, insbesondere eines Täuschungsversuchs, für nicht bestanden erklärt wurde. 
Für die Bachelor-Thesis gilt Absatz 9. 
 



(2) Die Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung im Rahmen der 
Freiversuchsregelung hat zum nächsten regulären Prüfungstermin zu erfolgen. 
 
(3) Ist ein Kandidat aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an der Wahrnehmung des 
Freiversuchs gehindert, sind die Gründe dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, so 
ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Kandidaten schriftlich mitzuteilen 
ist. Bei den Hindernisgründen im Sinne von Satz 1 sind die gesetzlichen 
Mutterschutzfristen und die Fristen der Elternzeit zu beachten. 
 
(4) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann unabhängig vom Freiversuch einmal 
wiederholt werden. Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung unabhängig vom 
Freiversuch ist nicht zulässig. Fehlversuche an anderen Hochschulen in der 
Bundesrepublik Deutschland werden angerechnet. Die Wiederholungsprüfung ist nur zum 
nächsten regulären Prüfungstermin nach Ablauf des jeweiligen Prüfungsverfahrens 
zulässig, sofern nicht dem Kandidaten wegen besonderer, von ihm nicht zu vertretender 
Gründe eine Nachfrist gewährt wird. Für die Bachelor-Thesis gilt Absatz 9. 
 
(5) Besteht eine nicht bestandene Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, sind 
nur die mit der Note „nicht ausreichend" (5,0) bewerteten Prüfungsleistungen zu 
wiederholen. 
 
(6) Eine Wiederholung einer Modulprüfung liegt auch dann vor, wenn eine im Rahmen 
eines Freiversuches (Absatz 1) abgelegte Modulprüfung nicht bestanden worden ist und 
ein dritter Versuch erforderlich wird. 
 
(7) Eine zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung ist grundsätzlich 
nur zulässig, wenn 
 
1. ein besonderer Härtefall vorliegt oder 
2. der Kandidat mindestens die Hälfte aller bis dahin abzulegenden Modulprüfungen 

nach Anlage I mit wenigstens „befriedigend“ (siehe Prüfungsordnung § 4 Abs. 2) 
bestanden hat oder 

3. er nur eine Modulprüfung nicht bestanden hat, 
 
wobei nicht mehr als drei Modulprüfungen ein zweites Mal wiederholt werden können. 
 
Der Antrag ist schriftlich beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses für das Fernstudium 
einzureichen. Eine Wiederholung kann nur zum nächsten regulären Prüfungstermin 
erfolgen. 
 
Eine zu den in der Anlage 1 vorgesehenen Regelprüfungsterminen bestandene 
Prüfungsleistung der Bachelor-Prüfung kann zur Notenverbesserung erneut abgelegt 
werden. Der Freiversuch bestandener Prüfungsleistungen ist nur auf Klausuren 
anwendbar. Die erstmals bestandene Prüfungsleistung gilt mit der Meldung zur Prüfung 
als nicht unternommen. 
 
(8) Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist gilt die Modulprüfung als abgelegt und nicht 
bestanden, es sei denn, der Kandidat hat das Versäumnis nicht zu vertreten. Der für das 
Versäumnis geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Studierenden ist ein amtsärztliches Attest 
vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten steht die Krankheit eines von ihm überwiegend 
allein zu versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund an, so 
wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Studierenden schriftlich mitgeteilt wird; dies 
ist in der Regel der nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund dem 
nicht entgegensteht. 
 
(9) Die Bachelor-Thesis und das Kolloquium können bei einer Bewertung, die schlechter 
als „ausreichend" (4,0) ist, nur einmal wiederholt werden. Die Wiederholung einer 



Bachelor-Thesis, die „ausreichend" (4,0) und besser bewertet wurde, ist nicht zulässig. 
Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland werden 
angerechnet. Die Vergabe muss alsbald, spätestens sechs Wochen nach Bekanntgabe des 
Ergebnisses der Bachelor-Thesis beim Prüfungssauschuss beantragt werden. Eine 
Rückgabe des Themas der Bachelor-Thesis ist nur zulässig, wenn der Kandidat bei der 
Anfertigung seiner ersten Bachelor-Thesis von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch 
gemacht hat. 
 
(10) Werden die Termine und Fristen für Prüfungen beziehungsweise 
Prüfungswiederholungen gemäß der Absätze 2, 4, 7, 8 und 9 versäumt, gilt die 
Modulprüfung bzw. Bachelor-Thesis als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der 
Kandidat hat das Versäumnis nicht zu vertreten. Der für den Rücktritt oder das Versäumnis 
geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. Bei Krankheit des Studierenden ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Der 
Krankheit des Kandidaten steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu 
versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund an, so wird ein 
neuer Termin anberaumt, der dem Studierenden schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der 
Regel der nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund dem nicht 
entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleistungen sind in diesem Fall 
anzurechnen. 
 
 

§ 10 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn der 
Kandidat einen für ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder 
wenn er von einer Prüfung, die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe 
gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen 
Bearbeitungszeit erbracht wird. 
 
(2) Kann der Kandidat aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen die für die Ablegung 
von Modulprüfungen und die Anfertigung der Bachelor-Thesis festgelegten Fristen nicht 
einhalten, hat er dieses rechtzeitig zusammen mit einem Antrag auf Terminverschiebung 
über das Zentrale Prüfungsamt dem Prüfungsausschuss anzuzeigen. Der für den Rücktritt 
oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt 
und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten ist ein amtsärztliches Attest 
vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten steht die Krankheit eines von ihm überwiegend 
allein zu versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund an, so 
wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Kandidaten vom Zentralen Prüfungsamt 
schriftlich mitgeteilt wird; dies ist der nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der 
anerkannte Grund dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleistungen 
sind in diesem Fall anzurechnen. Bei den Versäumnisgründen im Sinne von Satz 3 sind 
die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen. 
 
(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende 
Prüfungsleistung „nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den 
ordnungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder 
Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in 
diesem Fall wird die Prüfungsleistung „nicht ausreichend" (5,0) bewertet. In 
schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten von der Erbringung 
weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
(4) Der Kandidat kann verlangen, dass die Entscheidung nach Absatz 3 Satz 1 und 2 
innerhalb von 14 Tagen vom Prüfungsausschuss überprüft wird. Belastende 
Entscheidungen sind dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen 
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 



 
§ 11 

Arten der Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Studierenden haben während ihrer Studienzeit Prüfungsleistungen zu erbringen. 
Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass die Studierenden ausreichend Möglichkeiten 
zur Erbringung der erforderlichen Prüfungsleistungen haben. Die Prüfungsleistungen sind 
von den Lehrenden der jeweiligen Lehrveranstaltung zu bescheinigen und gemäß der 
Notenskala nach § 5 zu bewerten. Die Studierenden sind bis zum Semesterbeginn im 
jeweiligen Fach über die für sie geltende Prüfungsart und deren Umfang in Kenntnis zu 
setzen. Die Auswahl der Prüfungsart und des Umfangs wird vom Prüfer für alle Kandidaten 
einheitlich vorgenommen. Für chronisch Kranke gelten die Vorschriften sinngemäß. 
Folgende Arten von Prüfungsleistungen können erbracht werden: 
 
a) schriftlich als Präsenzklausurarbeiten unter Aufsicht und sonstige schriftliche 

Arbeiten, § 12 
b) Referate, § 13  
c) Projektarbeiten, § 14 
d) Mündliche Prüfungen, § 15 
e) Alternative Prüfungsleistungen, § 16 
 
Alternative Prüfungsleistungen können auch als semesterbegleitende Prüfungen 
außerhalb des von der Hochschule festgelegten Prüfungszeitraumes erbracht werden. 
 
Es dürfen nicht mehr als zwei Projektarbeiten oder alternative Prüfungsleistungen pro 
Semester erbracht werden, um eine überproportionale Belastung der Studenten 
auszuschließen. Die Fachverantwortlichen der jeweiligen Module eines Semesters 
stimmen sich entsprechend ab. 
 
(2) Macht der Kandidat vor Beginn der Prüfungsleistung glaubhaft, dass er wegen länger 
andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, 
Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem 
Kandidaten durch den Prüfungsausschuss gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb 
einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer 
anderen Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt 
werden. Für chronisch kranke Kandidaten gelten diese Vorschriften sinngemäß. 
 
 

§ 12 
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten 

 
(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten soll der Kandidat 
nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen 
Methoden seines Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. In der Klausur soll 
ferner festgestellt werden, ob der Kandidat über notwendiges Grundlagenwissen verfügt. 
Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. 
 
(2) (weggefallen) 
 
(3) Die Bearbeitungszeit für Klausurarbeiten darf 90 Minuten nicht unterschreiten und 
300 Minuten nicht überschreiten. 
 
(4) Die Klausurarbeit kann auch an anderen Einrichtungen als der Hochschule Wismar 
abgelegt werden. Dabei ist zu gewährleisten, dass die Klausurarbeiten unter unabhängiger 
Aufsicht abgelegt und keine Täuschungsversuche durchgeführt werden können. Der Prüfer 
entscheidet über die Gleichwertigkeit der Modulprüfung. 
 
 

  



§ 13 
Referate 

 
(1) Ein Referat ist im Lehr- bzw. Lernzusammenhang der Lehrveranstaltungen zu halten. 
Es umfasst die eigenständige systematische Aufarbeitung eines Themas oder 
Themengebietes der jeweiligen Lehrveranstaltung unter Einbeziehung der einschlägigen 
Literatur. 
 
(2) Die Prüfungsleistung des Referates muss durch eine schriftliche wissenschaftliche 
Ausarbeitung sowie eine Präsentation erbracht werden. Der Modulverantwortliche 
entscheidet zu Beginn des Semesters, ob und inwieweit das Referat im Rahmen eines 
Präsenzblockes im Rahmen eines kurzen Vortrages von 15 Minuten bis 30 Minuten mit 
anschließender Diskussion über die entsprechende Thematik erörtert und vertieft werden 
muss. 
 
 

§ 14 
Projektarbeiten 

 
(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur Teamarbeit und insbesondere 
zur Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei 
soll der Kandidat nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele definieren sowie 
Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann. 
 
(2) Projektarbeiten sind in der Regel, mindestens aber im Fall einer 
Wiederholungsprüfung, von zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich als 
arithmetisches Mittel der Einzelbewertungen. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen 
nicht überschreiten. 
 
(3) Die Bearbeitungszeit für Projektarbeiten beträgt in der Regel höchstens sechs Monate. 
Für die Festlegung dieser Bearbeitungszeit gilt § 11 Abs. 1. 
 
(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit muss der Beitrag des 
einzelnen Kandidaten deutlich erkennbar sein und die Anforderungen nach Absatz 1 
erfüllen. 
 
 

§ 15 
Mündliche Prüfungen 

 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Kandidat nachweisen, dass er die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese 
Zusammenhänge einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Kandidat 
über breites Grundlagenwissen des Prüfungsgebietes verfügt. 
 
(2) Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüfern (Kollegialprüfung) oder vor 
einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers als Gruppenprüfung oder als 
Einzelprüfung abgelegt. 
 
(3) Die mündliche Prüfung dauert je Kandidat mindestens 15 und höchstens 30 Minuten. 
 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem 
Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die 
mündliche Prüfung bekannt zu geben. 
 
(5) Kandidaten, die sich an einem späteren Prüfungstermin der gleichen Modulprüfung 
unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer 
zugelassen werden, es sei denn, der Kandidat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich 



jedoch nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den 
Kandidaten. 
 
 

§ 16 
Alternative Prüfungsleistungen 

 
(1) Alternative Prüfungsleistungen können sein: 
 
- Präsentationen, 
- Erstellung von Rechnerprogrammen, insbesondere Programmierung von 

Präsentationen, 
- Rollenspiele durch Teilnahmen in Planspielen, simulierten Vertragsverhandlungen, 

bzw. simulierten Gerichtsverhandlungen oder Diskussionsrunden, die im Rahmen 
einer Präsenzveranstaltung durchgeführt und vom modulverantwortlichen Professor 
bewertet werden, 

- Sonstige schriftliche Arbeiten in Form von juristische Hausarbeiten, Referaten, 
Berichten oder Aufsätzen. 

 
(2) Alternative Prüfungsleistungen stellen eine Ausnahme dar; die in den § 12 bis § 15 
beschriebenen Prüfungsleistungen genießen Priorität. 
 
(3) Die Prüfungsleistung zum Praktikum beinhaltet zuzüglich zur geleisteten 
Praktikumszeit die Erstellung eines Praktikumsberichts 
 
 

§ 17 
Bachelor-Thesis und Kolloquium 

 
(1) Die Bachelor-Thesis ist eine Prüfungsarbeit, die das Studium abschließt. Sie soll 
zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem 
aus seinem Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und in 
geeigneter Form schriftlich abzufassen. 
 
(2) Die Bachelor-Thesis kann von einem Professor oder einer anderen nach § 36 Abs. 4 
des Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigten Person ausgegeben und betreut 
werden, soweit diese an der Hochschule Wismar im Studiengang tätig ist. Soll die 
Bachelor-Thesis in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule Wismar durchgeführt 
werden, ist die Kooperation des Betreuers mit einem betrieblichen Betreuer vor Ort 
möglich. Hierzu bedarf es der Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 
 
(3) Auf Antrag wird dem Kandidaten rechtzeitig unter Berücksichtigung der nach Maßgabe 
des § 8 festgelegten Termine ein Thema für die Bachelor-Thesis zugeteilt. Die Vergabe des 
Themas erfolgt über den Prüfungsausschuss. Der Kandidat kann Vorschläge für das Thema 
der Bachelor-Thesis machen. Das Thema sollte eine wirtschaftsrechtliche Fragestellung 
betreffen, die als Problemstellung in der Praktikumszeit identifiziert wurde. Der Kandidat 
hat einen Lösungsvorschlag zu erstellen, der für den in der Bachelor-Thesis zu 
beschreibenden Sachverhalt eine hinreichende Lösung bietet und auf entsprechende 
Problemstellungen allgemeingültig erweitert werden kann. Der Zeitpunkt der Ausgabe 
sowie das Thema sind aktenkundig zu machen. Das Thema kann nur einmal und auf Antrag 
zurückgegeben werden. Der für die Rückgabe geltend gemachte Grund muss unverzüglich 
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Über den Antrag entscheidet der 
Prüfungsausschuss nach Anhörung der zuständigen Prüfer. Ein Thema für die Bachelor-
Thesis wird von Amts wegen ausgegeben, wenn ein Kandidat, der die in der Anlage I für 
die Pflichtmodule und das Praktikum vorgesehenen Credits erworben hat, nach der letzten 
Modulprüfung nicht innerhalb von vier Wochen einen Vorschlag für das Thema einreicht. 
 
(4) Die Bachelor-Thesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn 
der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der 



Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine 
eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die 
Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen. 
 
(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-Thesis beträgt zehn Wochen. Die Bachelor-
Thesis wird in der Regel im 8. Semester bearbeitet. Das Thema der Bachelor-Thesis kann 
nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben 
werden. Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die 
Bearbeitungszeit ausnahmsweise um höchstens vier Wochen verlängern. Der Antrag ist 
schriftlich an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten und beim Zentralen 
Prüfungsamt einzureichen. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelor-Thesis 
sind vom Betreuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Bachelor-Thesis 
eingehalten werden kann. 
 
(6) Die Bachelor-Thesis muss innerhalb von 6 Monaten nach der letzten Modulprüfung 
gemäß § 8 Abs. 2 angemeldet werden, andernfalls gilt sie als mit „nicht ausreichend“ 
bewertet, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von der zu prüfenden Person nicht zu 
vertreten. In diesem Fall ist die Anmeldung unverzüglich nach Wegfall der Gründe für die 
Überschreitung zu einem vom Prüfungsausschuss zu bestimmenden Termin nachzuholen. 
 
(7) Das Thema der Bachelor-Thesis kann bestätigt werden, wenn 150 Credits gemäß 
dieser Prüfungsordnung nachgewiesen werden können. 
 
(8) Die Bachelor-Thesis ist in deutscher Sprache abzufassen. Sie ist mit einer 
ehrenwörtlichen Erklärung zu versehen und sowohl in Papierform als auch in 
elektronischer Form einzureichen. Auf Antrag des Studierenden und im Einvernehmen mit 
dem Betreuer / der Betreuerin kann der Prüfungsausschuss zulassen, dass die Bachelor-
Thesis in einer anderen Sprache verfasst wird; in diesem Fall muss sie eine 
Zusammenfassung in deutscher Sprache enthalten. Der Antrag ist schriftlich an den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten und beim zentralen Prüfungsamt 
einzureichen. 
 
(9) Die Bachelor-Thesis ist von zwei Prüfern zu bewerten, von denen einer Professor oder 
Lehrbeauftragter der Hochschule Wismar sein muss. Der Betreuer der Bachelor-Thesis ist 
einer der Prüfer. Die Prüfer werden vom Prüfungsausschuss bestimmt. Die einzelnen 
Bewertungen sind gemäß § 5 vorzunehmen und von jedem Prüfer einzeln schriftlich zu 
begründen. Bei nicht übereinstimmender Bewertung durch die beiden Prüfer wird die Note 
des schriftlichen Teils der Bachelor-Thesis aus dem arithmetischen Mittel der beiden 
Noten unter entsprechender Anwendung von § 4 Abs. 1 gebildet. Das Bewertungsverfahren 
soll vier Wochen nicht überschreiten. 
 
(10) Die Bachelor-Thesis ist mündlich zu verteidigen (Kolloquium). Das Kolloquium 
dauert mindestens 30 Minuten und sollte 45 Minuten nicht überschreiten. Damit sollen 
die Prüflinge auch eine dem angestrebten Abschluss entsprechende verbale Kompetenz 
unter Beweis stellen. Die Verteidigung ist von zwei Prüfern in Wismar abzunehmen und zu 
bewerten, von denen einer Professor oder Lehrbeauftragter der Hochschule Wismar sein 
muss. Die Prüfer werden vom Prüfungsausschuss bestimmt. Die einzelnen Bewertungen 
sind gemäß § 5 vorzunehmen. Bei nicht übereinstimmender Bewertung durch die beiden 
Prüfer wird die Note der Verteidigung der Bachelor-Thesis aus dem arithmetischen Mittel 
der beiden Noten unter entsprechender Anwendung von § 4 Abs. 1 gebildet. 
 
(11) Die Gesamtnote für die Bachelor-Thesis wird zu zwei Teilen aus der Benotung des 
schriftlichen Teils der Bachelor-Thesis und zu einem Teil aus der Benotung der mündlichen 
Verteidigung der Bachelor-Thesis gebildet. 
 
 

  



§ 18 
Prüfungsausschuss 

 
(1) An der Hochschule wird ein Prüfungsausschuss für Fernstudiengänge der Fakultät 
gebildet. Er ist für alle das Prüfungsverfahren betreffende Aufgaben und Entscheidungen 
des Prüfungswesens sowie für die weiteren durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben 
zuständig. Zur Erledigung der in § 19 Abs. 2 genannten Aufgaben und Entscheidungen 
steht ihm das Zentrale Prüfungsamt zur Verfügung. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern, davon vier Professoren, 
einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und zwei Studenten. Ist kein wissenschaftlicher 
Mitarbeiter vorhanden, fällt dessen Sitz der Gruppe der Professoren zu. Für jedes der 
Mitglieder ist bei Bestellung ein Ersatzmitglied aus der jeweiligen Gruppe zu bestellen. Die 
Amtszeit der studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt ein Jahr, die 
Amtszeit der übrigen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt drei Jahre. Eine 
Wiederbestellung ist zulässig. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses üben ihr Amt nach 
Ablauf einer Amtsperiode weiter aus, bis Nachfolger bestellt worden sind und diese ihr 
Amt angetreten haben. 
 
(3) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglieder des 
Prüfungsausschusses werden von dem zuständigen Fakultätsrat aus derjenigen Fakultät 
bestellt, der für den jeweiligen Fernstudiengang verantwortlich ist. Entsprechend werden 
für die Mitglieder des Prüfungsausschusses Ersatzmitglieder bestellt. Der Vorsitzende und 
sein Stellvertreter müssen Professoren sein. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn neben dem Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter und zwei weiteren Professoren 
mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit 
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden und 
in dessen Abwesenheit die Stimme des Stellvertreters. Die studentischen Mitglieder des 
Prüfungsausschusses haben bei materiellen Prüfungsentscheidungen, insbesondere über 
das Bestehen und Nichtbestehen und über die Anrechnung von Studienzeiten sowie 
Prüfungs- und Studienleistungen, kein Stimmrecht. An der Beratung und 
Beschlussfassung über Angelegenheiten, die die Festlegung von Prüfungsaufgaben oder 
die ihre eigene Prüfung betreffen, nehmen die studentischen Mitglieder des 
Prüfungsausschusses nicht teil. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss lässt sich vom Leiter des Studienganges über die Entwicklung 
der Prüfungs- und Studienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für 
die Bachelor-Thesis sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten berichten und 
achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden. Der 
Bericht des Studiengangsleiters wird regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, vom 
Prüfungsausschuss der Fakultät übergeben. Das Rektorat der Hochschule Wismar legt 
diesen Bericht in geeigneter Weise offen. 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der 
Prüfungsleistungen beizuwohnen; ausgenommen sind studentische Mitglieder, die sich 
im selben Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung zu unterziehen haben. 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die Ersatzmitglieder unterliegen der 
Amtverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die 
Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(7) Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist wegen persönlicher 
Beteiligung ausgeschlossen, wer 
 
1. über den Kandidaten das Sorgerecht hat 
2. zu dem Kandidaten in einer engen persönlichen Beziehung steht oder wirtschaftliche 

Beziehungen unterhält. 
 



(8) Der Prüfungsausschuss überträgt die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle 
widerruflich mit Ausnahme der Entscheidung über Widersprüche auf seinen Vorsitzenden. 
 
 

§ 19 
Zentrales Prüfungsamt 

 
(1) Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses gemäß § 18 Abs. 1 ist das 
Zentrale Prüfungsamt der Hochschule Wismar für die Organisation des Prüfungsverfahrens 
zuständig. 
 
(2) Das Zentrale Prüfungsamt hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 
1. Bekanntgabe des Prüfungszeitraumes und der Meldefristen für die Prüfungen, 
2. Fristenkontrolle der Prüfungstermine gemäß § 37 des Landeshochschulgesetzes, 
3. Führung der Prüfungsakten, 
4. Koordination der Prüfungstermine und Aufstellung von entsprechenden 

Prüfungsplänen für Prüfer, Beisitzer und Prüfungsaufsichten, 
5. Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu Modulprüfungen und zur 

Bachelor-Thesis, 
6. Erteilung der Zulassung zu Prüfungen gemäß Nr. 5, 
7. Aufstellung von Listen der Kandidaten eines Prüfungstermins, 
8. Überwachung der Bewertungsfristen gemäß §§ 12 Absatz 1 Satz 3, 14 Absatz 2 Satz 3, 

§ 17 Absatz 10 Satz 6, 
9. Entgegennahme des Antrages auf Zuweisung eines Themas für die Bachelor-Thesis, 
10. Zustellung des Themas der Bachelor-Thesis an den Kandidaten, 
11. Entgegennahme der fertig gestellten Bachelor-Thesis, 
12. Benachrichtigung der Kandidaten über das Prüfungsergebnis, 
13. Ausfertigung und Aushändigung von Zeugnissen, Bachelorurkunden und Bescheiden 

gemäß § 3 Absatz 3 und 4. 
 
 

§ 20 
Prüfer und Beisitzer 

 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Zu Prüfern und Beisitzern 
dürfen nur Professoren und andere nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes 
prüfungsberechtigte Personen bestellt werden. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer 
mindestens die entsprechende Bachelor-Prüfung oder eine vergleichbare Prüfung 
abgelegt hat. Der Beisitzer darf den Kandidaten weder befragen noch seine 
Prüfungsleistung beurteilen. Die Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
 
(2) Der Kandidat kann für die Bachelor-Thesis und die mündlichen Prüfungen einen Prüfer 
oder mehrere Prüfer vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 
 
(3) Die Namen der Prüfer sind dem Kandidaten rechtzeitig bekannt zu geben. 
 
(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 18 Absatz 6 und 7 entsprechend. 
 
 

§ 21 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen werden angerechnet, wenn 
sie in einem Studiengang mit juristischer oder betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
erbracht wurden. Über die Gleichwertigkeit der erbrachten Leistungen entscheidet der 
Prüfungsausschuss unter Anhörung des Fachverantwortlichens für das jeweilige 
Fachmodul. Gegen diese Entscheidung kann Widerspruch beim Prüfungsausschuss 
eingelegt werden. 



 
(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Studiengängen, die 
nicht unter Absatz 1 fallen, werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist 
oder durch Credits nachgewiesen wird. Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang und in den 
Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der Hochschule Wismar im 
Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der Anrechnung von 
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sowie multimedial gestützter 
Studien- und Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz und 
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im 
Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. 
 
(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sowie für multimedial 
gestützte Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudien gelten 
die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
 
(4) Einschlägige berufspraktische Erfahrungen können angerechnet werden. 
 
(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten -soweit die 
Notensysteme vergleichbar sind- zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote 
einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden" 
aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig. 
 
(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1, 2, und 3 besteht ein 
Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 
und Prüfungsleistungen, die in der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt 
durch den Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die für die Anrechnung erforderlichen 
Unterlagen vorzulegen. 
 
(7) Zuständig für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen ist der Prüfungsausschuss. Vor der Feststellung der Gleichwertigkeit 
sind die zuständigen Fachvertreter zu hören. 
 
 

§ 22 
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 

 
(1) Die Bachelor-Prüfung kann nur ablegen, wer 
 
1. aufgrund eines Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife, der fachgebundenen 

Hochschulreife oder der Fachhochschulreife oder aufgrund einer durch 
Rechtsvorschrift, insbesondere §§ 18 und 19 des Landeshochschulgesetzes 
(Hochschulzugang, Zugangsprüfungen und Erweiterungsprüfungen) oder von der 
zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannten Zugangsberechtigung, 

2. ein Studium nach Maßgabe der Studienordnung absolviert hat. 
 
(2) Die Zulassung zu einer Modulprüfung setzt voraus, dass der Kandidat in dem 
Semester, in dem er sich zu einer Modulprüfung meldet, in demselben Bachelor-
Fernstudiengang an der Hochschule Wismar ordentlich oder als Gasthörer eingeschrieben 
ist. 
 
(3) Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist innerhalb einer vom Prüfungsausschuss 
festgesetzten Meldefrist und Form bei dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 
beantragen. Der Antrag ist beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Dem Antrag auf 
Zulassung zu den Modulprüfungen sind folgende Unterlagen beizufügen oder bis zu einem 
vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits 
früher vorgelegt wurden: 



 
1. die im Absatz 1 genannten Zeugnisse bzw. Nachweise, 
2. Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an Modulen gemäß der Studienordnung, 
3. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung entsprechender Prüfungen, 
4. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung einer Bachelor-Prüfung in 

demselben oder einem verwandten Studiengang an einer Hochschule in der 
Bundesrepublik Deutschland 

5. eine Erklärung darüber, dass bisherige Versuche gemäß Punkt 4 einmalig oder 
endgültig nicht bestanden wurden bzw. dass auch kein entsprechendes 
Prüfungsverfahren an einer anderen Hochschule anhängig ist; 

6. im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darüber, ob einer Zulassung 
von Zuhörern widersprochen wird und  

7. der Nachweis der praktischen Studienzeit (Praktikum) gemäß § 11 der 
Studienordnung, jedoch erst beim Antrag auf Zulassung zur Bachelor-Thesis. 

 
(4) Ist es dem Kandidaten nicht möglich, die nach den Absätzen 1 bis 3 erforderlichen 
Unterlagen in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss 
gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer 
Modulprüfung ist verbindlich; er kann schriftlich bei dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses bis spätestens eine Woche vor dem festgesetzten Prüfungstermin 
ohne Angabe von Gründen und ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen 
Prüfungsversuche zurückgenommen werden. Über die Zulassung entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 
 
(5) Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt werden, wenn 
 
1. die in Absatz 1 und 2 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften 

nach Absatz 3 nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. der Kandidat in demselben oder in einem verwandten Studiengang an einer 

Hochschule entweder die Bachelor-Prüfung oder die entsprechende Prüfung endgültig 
nicht bestanden hat oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet. 

 
 

II. Bachelor-Prüfung 
 

§ 23 
Zweck und Durchführung der Bachelor-Prüfung 

 
(1) Die Bachelor-Prüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Bachelor-
Online-Fernstudienganges Wirtschaftsrecht. Durch die Bachelor-Prüfung wird festgestellt, 
ob der Kandidat die Zusammenhänge seines Faches überblickt, die Fähigkeit besitzt, 
wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden und die für den Übergang in 
die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat. 
 
(2) Die Bachelor-Prüfung wird mit der Bachelor-Thesis und dem dazugehörigen 
Kolloquium abgeschlossen. 
 
 

§ 24 
Art, Umfang und Gegenstand der Bachelor-Prüfung 

 
(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus 
 
- den erforderlichen Modulprüfungen und 
- der Bachelor-Thesis gemäß § 17 und dem Kolloquium. 
 



Der Kandidat wird zum Kolloquium nur zugelassen, wenn er sämtliche anderen 
Prüfungsleistungen erfolgreich abgelegt hat und an der Hochschule Wismar ordentlich 
eingeschrieben ist. 
 
(2) Die Module des Bachelorstudiums sowie deren Umfang und Art sind der Anlage I zu 
entnehmen. 
 
(3) Die Modulprüfungen setzen sich aus den in der Anlage I angegebenen 
Prüfungsleistungen zusammen. 
 
(4) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der den Prüfungsfächern 
zugeordneten Lehrveranstaltungen. 
 
(5) Die Prüfungsanforderungen orientieren sich an dem Inhalt der Lehrveranstaltungen, 
die aufgrund der Studienordnung für das betroffene Studienfach angeboten werden. 
 
 

§ 25 
Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und Zeugnisergänzung 

 
(1) Die Gesamtnote (GN) ermittelt sich entsprechend § 4 aus der gewichteten 
Durchschnittsnote der benoteten Modulprüfungen (gDNM) nach § 24 der Prüfungsordnung 
und der Note der Bachelor-Thesis (einschließlich Kolloquium) (N-BAT+K). Für die 
Bestimmung der einzelnen Modulnoten (MN) ist der § 4 der Prüfungsordnung maßgebend. 
Die gewichtete Durchschnittsnote der Modulprüfungen (gDNM) geht mit einem Anteil von 
90% und die Note der Bachelor-Thesis (N-BAT) mit Kolloquium (N-BAT+K) mit einem Anteil 
von 10% in die Gesamtnote ein. Für die Bestimmung der Note der Bachelor-Thesis mit 
Kolloquium (N-BAT+K) ist der § 17 der Prüfungsordnung maßgebend. 
 
gDNM = (Summe (MN x CR)/ Summe (CR)) 
GN = (9 x gDNM + N-BAT+K)/ 10 
 
(2) (weggefallen) 
 
(3) Für die Bildung der Gesamtnote gilt § 4 entsprechend. 
 
(4) Bei hervorragenden Leistungen gemäß § 5 kann das Gesamturteil „mit Auszeichnung 
bestanden" erteilt werden. 
 
(5) Über die bestandene Bachelor-Prüfung erhält der Kandidat unverzüglich, möglichst 
innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis in deutscher und englischer Sprache. In das 
Zeugnis sind der Studiengang, die Modulnoten der Bachelor-Prüfung, das Thema der 
Bachelor-Thesis und deren Note sowie die Gesamtnote der Bachelor-Prüfung 
aufzunehmen. Auf Antrag des Kandidaten kann die bis zum Abschluss der Bachelor-
Prüfung benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenommen werden. Auf Antrag des 
Kandidaten ist in einem Beiblatt zum Zeugnis die Notenverteilung des jeweiligen 
Prüfungsjahrganges (Notenspiegel, Rangzahl) des Studienganges anzugeben. 
 
(6) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht 
worden ist. 
 
(7) Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und dem Dekan der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften zu unterzeichnen. 
 
(8) Mit dem Zeugnis erhält der Kandidat eine Zeugnisergänzung („Diploma Supplement“) 
gemäß Anlage II, aus der die internationale Einordnung des bestehenden Abschlusses 
hervorgeht. Das Diploma Supplement enthält insbesondere die folgenden Angaben in 
englischer Sprache: 
 



a) Identifizierende Angaben zur Person der Absolventin oder des Absolventen 
b) Identifizierende Angaben zur mit dem Abschluss erworbenen Qualifikation und zur 

Fakultät  
c) Angaben zur Ebene des Abschlusses innerhalb des deutschen Bildungssystems, 

Zugangsvoraussetzungen und Dauer des Studienprogramms 
d) Angaben zur Form des Studiums, zu Studieninhalten und Studienerfolg 
e) Angaben zum Status der Qualifikation (Zugang zu weiteren Studien, Promotion, 

berufliche Qualifikationsmöglichkeiten) 
f) Ergänzende Angaben zum Studium der Absolventin oder des Absolventen (z.B. 

integriertes Auslandsstudium) 
g) Angaben zur Ausstellung des Ergänzungstextes (Datum, Stelle) 
h) Einordnung der Fakultät der Hochschule Wismar in das nationale Hochschulsystem. 
 
 

§ 26 
Hochschulgrad und Bachelorurkunde 

 
(1) Ist die Bachelor-Prüfung bestanden, wird der berufsqualifizierende akademische Grad 
„Bachelor of Laws (LL.B.)“ verliehen. 
 
(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die Bachelorurkunde mit dem Datum 
des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Bachelorgrades beurkundet. Die 
Bachelorurkunde wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und vom Dekan der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften unterzeichnet und mit dem Siegel der Hochschule 
Wismar versehen. 
 
 

III. Schlussbestimmungen 
 

§ 27 
Ungültigkeit der Bachelor-Prüfung 

 
(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so können die Noten für die 
Prüfungsleistung, bei deren Erbringung der Kandidat getäuscht hat, und für die 
Modulprüfung entsprechend berichtigt und die Bachelor-Prüfung für „nicht bestanden" 
erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Bachelor-Thesis. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprüfung nicht erfüllt, ohne 
dass der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Modulprüfung geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass er die 
Modulprüfung ablegen konnte, so kann die Modulprüfung für „nicht ausreichend" und die 
Bachelor-Prüfung für „nicht bestanden" erklärt werden. 
 
(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit 
dem unrichtigen Zeugnis ist auch die Bachelorurkunde einzuziehen, wenn die Bachelor-
Prüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden" erklärt wurde. Eine Entscheidung 
nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des 
Zeugnisses ausgeschlossen. 
 
 

§ 28 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Kandidaten auf 
Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf 



bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist an das 
Zentrale Prüfungsamt zu richten. 
 
 

§ 29 
(Inkrafttreten) 

 



 

Anlage I  Prüfungsplan 
 
  Studienplan 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester 7. Semester 8. Semester Summe 

Nr.  Studienfach G (O+S) CR G (O+S) CR G (O+S) CR G (O+S) CR G (O+S) CR G (O+S) CR G (O+S) CR G (O+S) CR   
  Grundlagen des Rechts                                   

PM 1 Grundlagen des Rechts 1 
(GdR 1) 

K (120) o. 
R o. APL 4               4 

PM 2 Grundlagen des Rechts 2 
(GdR 2)   K (120) o. 

R o. APL 5                         5 

PM 3 Klausurenkurs 
Rechtswissenschaft 1 

K (120) o. 
R o. APL 4                             4 

  Zivilrecht                                   

PM 4 Wirtschaftsprivatrecht 1 
(WPR 1) 

K (120) o. 
R o. APL 4                           4 

PM 5 Klausurenkurs 
Rechtswissenschaft 2      

K (120) o. 
R o. APL 5                         5 

PM 6 Wirtschaftsprivatrecht 2 
(WPR 2)     

K (120) o. 
R o. APL 5                       5 

PM 7 Wirtschaftsprivatrecht 3 
(WPR 3)         

K (120) o. 
R o. APL 5                   5 

PM 8 Klausurenkurs 
Rechtswissenschaft 3         

K (120) o. 
R o. APL 5                5 

PM 9 Wirtschaftsprivatrecht 4 
(WPR 4)            K (120) o. 

R o. APL 5              5 

PM 10 Vertragsgestaltung und -
verhandlung                     

K (120) o. 
R o. APL 5         5 

PM 15 Fallstudien 1       
K (120) o. 
R o. APL 

o. mP 
5         5 

PM 16 Fallstudien 2         
K (120) o. 
R o. APL 

o. mP 
5       5 

PM 19 Vertiefung Zivilrecht         K (120) o. 
R o. APL 5       5 

  Arbeitsrecht                                

PM 11 Arbeitsrecht           K (120) o. 
R o. APL 5               5 

  Gesellschaftsrecht                                

PM 12 Gesellschaftsrecht         
K (120) o. 
R o. APL 5                  5 



 

  Europarecht                                 

PM 14 Europarecht                 
K (120) o. 
R o. APL 5             5 

  Öffentliches Recht                                  

PM 13 Öffentliches Recht               
K (120) o. 
R o. APL 5            5 

  Prozessrecht                                 

PM 17 Rechtsdurchsetzung                    
K (120) o. 
R o. APL 5         5 

  Steuerlehre                                 

PM 18 Steuerrecht                   
K (120) o. 
R o. APL 5         5 

  Rechnungswesen                                 

PM 20 Finanzbuchhaltung      
K (120) o. 
R o. APL 5                      5 

PM 21 Bilanzierung        
K (120) o. 
R o. APL 5                   5 

PM 22 Einführung in das 
Controlling               

K (120) o. 
R o. APL 5             5 

  Finanzwirtschaftliche Prozesse in Unternehmen                          

PM 23 Investition und 
Finanzierung             

K (120) o. 
R o. APL 5                 5 

  Volks- und Betriebswirtschaftslehre                            

PM 24 

Volkswirtschaftslehre für 
Wirtschaftsjuristen / 
Einführung in die 
Betriebswirtschaftslehre 

K (120) o. 
R o. APL 8                             8 

  Unternehmensführung und Management                            

PM 25.1 Managementmethoden                    K (120) o. 
R o. APL 5 

        
5 

PM 25.2 Marketing                             

PM 26 Personalmanagement         
K (120) o. 
R o. APL 5                     5 

PM 27 Internationale 
Rechnungslegung                   K (120) o. 

R o. APL 5         5 

  Soft Skills                                  

PM 28.1 Verhandlungsführung             K (120) o. 
R o. APL 

o. mP 
5 

                
5 

PM 28.2 Interkulturelles Training                              



 

PM 29.1 Thesis-Seminar                            K (120) o. 
R o. APL 

o. PA 
8 8 

PM 29.2 Präsentationstechniken                            

PM 31 Juristische Kompetenzen             K (180) 
o. APL 5   5 

PM 30 Praktikum                         APL 15     15 

  Bachelor Thesis                              12 12 

 Summe CR  20  20  25  25  25  25  20  20 180 

 
Erläuterungen: 
 
Nach dem ECTS-System sind im 3. - 6. Semester 25 Credits (CR) vorzusehen. Im 1., 2., 7. und 8. Semester sind 20 CR vorzusehen. Der sich daraus ergebende „workload“ 
wurde eingehalten, auch wenn die CR von semesterübergreifenden Modulen erst bei der das Modul abschließenden Modulprüfung gutgeschrieben werden. 
 
Abkürzungen: 
 
CR Credit Points 
PM Pflichtmodul 
MP Modulprüfung 
K schriftliche Klausurarbeit 
R Referat (Einsendeaufgabe) 
PA Projektarbeit 
APL Alternative Prüfungsleistung 
mP mündliche Prüfung 
 
Erläuterungen: 
 
Die Zeiteinheiten hinter K und mündlicher Prüfung entsprechen Minuten. 
 
Die Wichtung der Klausur zu der alternativen Prüfungsleistung beträgt bei allen Prüfungen K = 70 %, APL = 30 %. 
Die Studierenden sind bis zum Semesterbeginn im jeweiligen Fach über die für sie geltende Prüfungsart und deren Umfang in Kenntnis zu setzen. 



Anlage II 
 

Diploma Supplement 
This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of 
Europe and UNESCO/CEPES.The purpose of the supplement is to provide sufficient 
independent data to improve the international 'transparency' and fair academic and 
professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates, etc.). It is 
designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the 
studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the 
original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value 
judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. 
Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an 
explanation should give the reason why. 

 
 
 
1.   HOLDER OF QUALIFICATION 
1.1 Family Name: 

«Nachname» 
 
1.2 First Name: 

«Vorname» 
 

1.3 Date, Place, Country of Birth: 
«GebDatum», «GebOrt» 

 
1.4 Student ID Number or Code: 

not of public interest 
 
 
 
2.   QUALIFICATION 
2.1 Name of Qualification (full, abbreviated; in original language): 

Bachelor of Laws (LL.B.) 
Title Conferred (full, abbreviated; in original language): 

 
2.2 Main Field(s) of Study: 

Economic Law 
 
2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language): 

University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Business Department 
Status (Type / Control) 
University of Applied Sciences/State Institution 
 

2.4 Institution Administering Studies: 
[same] 
 

2.5 Language of Instruction/Examination: 
German/English 



 

 

3.   LEVEL OF THE QUALIFICATION 
3.1 Level: 

first degree (4 years), with thesis 
 

3.2 Official Length of Programme: 
4 years 
 

3.3 Access Requirements: 
General higher education entrance qualification; or subject-restricted higher education entrance 
qualification for studies at universities of applied sciences; or passing the admission examination 
at Wismar university. 
 
 
 

4. CONTENTS AND RESULTS GAINED 
4.1 Mode of Study: distance learning, 4 years 

 
4.2 Program Requirements: 

Applied courses in law and economics are negotiated. The programm combines the ability to 
acknowledge practible based problems, to elaborate solutions, to weigh pros and cons and finally 
to put the best solution into practise. Assume responsibility of tasks requires expert knowledge, 
self-confidence and decisiveness. Therefore the education is focused on the transfer of key 
qualifications and the support of personal developement. In the end of the study the students shall 
be able to solve practical problems with the help of scientific approach within a given time. 
 

4.3 Program Details: 
See Final Examination Certificate (Bachelorzeugnis) for a list of the subjects offered for final 
examinations (written) and for the thesis topics, including evaluations. 
 

4.4 Grading Scheme: 
General grading scheme df. Sec. 8.6 
 

4.5 Overall Classification (in original language): 
«GesNoteT» 
Based on weighted average of grades in examination fields. 
 
ECTS – Grading Table 
The reference quantity constitutes “xx” completed courses in the period from “dd/mm/yyyy” until 
“dd/mm/yyyy”. The grading table is created after the completion of each semester; this means the 
graduates of the current semester are not included. 
 
Grade   As a percentage %  Number  Grade range 
1,0 to 1,5  x     x   very good 
1,6 to 2,5  x     x   good 
2,6 to 3,5  x     x   satisfactory 
3,6 to 4,0  x     x   sufficient 
 
The individual values are shortened to two decimal places. The sum of percentages may therefore 
differ slightly from 100%. 
 



 

 

5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
5.1 Access to Further Study: 

Qualifies the bearer of LL.B. degree for admission to the Master programme in law. 
 

5.2 Professional Status: 
The LL.B. degree qualifies graduates to exercise professional work in the fields of law. 
 
 
 

6. ADDITIONAL INFORMATION 
6.1 Additional Information: 

- 
 

6.2 Further Information Sources: 
On the institution: www.hs-wismar.de 
On the programme: www.wi.hs-wismar.de 
For national information sources cf. Sect. 8.8 
 
 
 

7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 
This Diploma Supplement refers to the following original documents: 
Awarded Bachelor Degree Certificate (Bachelorurkunde) 
Bachelor Degree Certification (Bachelorzeugnis) 
 
 
 
 
 
 Certification Date: «PruefDatum» ___________________________________ 
 «PruefVors» 
 Chairman 
 Examination Committee 
 (Official Stamp/Seal) 
 
 
 
 
 

8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM: Germany 
The information on the national higher education system on the following pages provides a context for 
the qualification and the type of higher education institution that awarded it (DSDoc 01/03.00). 

http://www.uni-magdeburg.de/
http://www.mb.hs-wismar.de/
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